
Auszug aus der Allgemeinverfügung vom 02.05.2020 der Hansestadt Lübeck 

 

Allgemeinverfügung der Hansestadt Lübeck über Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet der 
Hansestadt Lübeck 

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit 
§ 106 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(Landesverwaltungsgesetz – LVwG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

I. Kindertagesstätten und -pflege 

1. Das Betreten von Kindertagesstätten (inkl. Krippen) und Kinderhorten sowie 
die Teilnah-me an ähnlichen gewerblichen Betreuungsangeboten außerhalb 
des elterlichen Haushaltes sind verboten. 
 
Angebote der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege können mit bis zu fünf 
Kindern auf-rechterhalten, auf eine Notbetreuung beschränkt oder eingestellt 
werden. 3Im Rahmen der Kooperation von mehreren Tagespflegepersonen in 
einem Gebäude können die Betreu-ungsangebote zur gleichen Zeit erbracht 
werden, sofern eine vollständige räumliche und personelle Trennung der 
Betreuungsangebote gewährleistet werden kann und die Vorgaben der Ziffer I. 
2 Satz 3 bis 6 eingehalten werden. 

2. Ausgenommen vom Betretungsverbot der Ziffer I. 1. Satz 1 sind Angebote 
der Notbetreu-ung in bestehenden Kindertageseinrichtungen, soweit in der 
Regel nicht mehr als fünf Kinder in einer Gruppe gleichzeitig betreut werden. 
Abweichende Gruppengrößen können durch die betriebserlaubniserteilende 
Behörde nach § 45 SGB VIII unter Beachtung der räumlichen Situation in der 
Einrichtung und der Möglichkeit zur Kontaktminimierung zugelassen werden. 
Für die Notbetreuung sind vorrangig bestehende Gruppen- und 
Personalstrukturen in der Regeleinrichtung der zu betreuenden Kinder zu 
nutzen. Die Gruppen sind räumlich zu trennen. Der Kontakt der Kinder und 
Mitarbeitenden aus verschiedenen Gruppen untereinander ist zu vermeiden. 
Die erhöhten Anforderungen an Hand- und Flächenhygiene sind angemessen 
zu berücksichtigen. Die Konzentration von Kindern aus verschiedenen 
Einrichtungen ist nicht zulässig, die Verteilung zur weiteren Vereinzelung der 
Gruppen hingegen schon. 
 
Angebote der Notbetreuung sind Kindern vorbehalten, bei denen mindestens 
ein Elternteil in einem Bereich dringend tätig ist, der für die Aufrechterhaltung 
kritischer Infrastrukturen notwendig ist und dieses Elternteil keine 
Alternativbetreuung organisieren kann. Kinder von berufstätigen 
Alleinerziehenden können Angebote der Notbetreuung ebenfalls in Anspruch 
nehmen, wenn diese keine Alternativbetreuung organisieren können. 
 
Zu den kritischen Infrastrukturen im Sinne dieser Ziffer zählen die in § 10 der 
Landesver-ordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-



Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) in ihrer jeweils aktuell 
geltenden Fassung genannten Bereiche. Dabei sind in den dort genannten 
Bereichen nur Personen erfasst, deren Tätigkeit für die Kernaufgaben der 
Infrastruktur relevant ist. Die Eltern haben dies durch die Angabe ihres 
Berufes und das Fehlen alternativer Betreuungsmöglichkeiten gegenüber der 
Einrichtung zu dokumentieren. Berufstätige Alleinerziehende haben das 
Fehlen alternativer Betreuungsmöglichkeiten gegenüber der Einrichtung zu 
dokumentieren. 
 
Die Neuaufnahme von Kindern, die zur Inanspruchnahme der Notbetreuung 
berechtigt sind, ist zulässig. Unbeschadet hiervon ist die Neuaufnahme von 
Kindern in Angebote der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege zulässig, 
solange die Zahl der betreuten Kinder fünf nicht übersteigt. 
 
Ausgenommen vom Betretungsverbot der Ziffer I. 1. Satz 1 sind Beschäftigte 
und Be-vollmächtige, die zur Aufrechterhaltung der Notbetreuung erforderlich 
sind, Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen sowie jeweils eine 
Begleitperson beim Bringen und Ho-len. 17Wird in der Einrichtung oder 
Kindertagespflegestelle keine Notbetreuung vorgehalten, sind auch andere 
Beschäftigte der Einrichtung und bevollmächtigte Dienstleister vom Betre-
tungsverbot ausgenommen. 
 
Ausgenommen vom Betretungsverbot der Ziffer I. 1. Satz 1 sind Kinder, die 
einen tägli-chen, hohen Pflege- und Betreuungsaufwand benötigen, dem im 
häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann, sowie Kinder, die aus 
Gründen des Kinderschutzes besonders schützenswert sind und weiterhin 
betreut werden sollen. Diese Kinder können Angebote der Notbetreuung 
aufgrund einer Einzelfallentscheidung des für ihren Wohnsitz zuständigen 
Jugendamtes in Anspruch nehmen. Da diese Kinder häufig zur besonderen 
vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehören, sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu beachten und ein strenger Maßstab anzulegen. 
 
Ausgenommen von den Betretungsverboten der Ziffer I. 1. Satz 1 sind 
Kinder, von denen ein Elternteil an einer Abschlussprüfung oder an der 
Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung nach Ziffer II. 1. Satz 4 dieser 
Verfügung teilnimmt. 24 Für diese Kinder können Angebote der Notbetreuung 
für die Dauer der Prüfung oder die Zeit der Vorbereitung auf eine 
Abschlussprüfung in Anspruch genommen werden. 
 
Nicht zulässig ist eine (Ferien-)Betreuung von Schulkindern in einer anderen 
Einrichtung. 

 
ff 
 

IX. Kinderspielplätze 

Das Betreten und der Aufenthalt auf öffentlichen und privaten Kinderspielplätzen sind 
nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 



1.  Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen 
dürfen den Kinderspielplatz nicht betreten. 

2. Die Ansammlung von Erwachsenden und Jugendlichen auf Kinderspielplätzen 
ist verbo-ten, ausgenommen Personen gemäß nachfolgender Ziff. 3. 

3. Alle Personen haben auf dem Kinderspielplatz den Mindestabstand von 1,50 
m nach § 2 Abs. 2 SARS-CoV-2-BekämpfVO einzuhalten. Das 
Mindestabstandgebot gilt nicht für Eltern gegenüber dem eigenen Kind bzw. 
für bevollmächtigte Aufsichtspersonen für das jeweilige Kind. Die Eltern und 
die bevollmächtigten Aufsichtspersonen sind dafür verantwortlich, dass das 
Kind den Mindestabstand zu anderen Personen einhält. 

4. Die Nutzung von Spielgeräten hat nacheinander zu erfolgen, sofern nicht der 
Mindest-abstand von 1,50 m eingehalten werden kann. 

5. § 6 Abs. 10 der SARS-CoV-2-BekämpfVO bleibt hiervon unberührt. 

X. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 04.05.2020, 00.00 Uhr bis einschließlich 
Sonntag, den 17.05.2020. Eine Verlängerung ist möglich. 

 
 
 


